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1. Artikel 2 bekundet den einheitlichen 
Willen, das Interesse und die Verant
wortung der Werktätigen und ihrer so
zialistischen Staatsmacht, daß sich je
der vor der sozialistischen Gesellschaft 
persönlich strafrechtlich zu verantwor
ten hat, der sich einer Straftat schuldig 
macht.
Damit wird als sozialistisches Rechts
prinzip verbindlich zum Ausdruck ge
bracht, daß die Kriminalitätsbekämp
fung und -Vorbeugung als eine gesamt
staatliche Angelegenheit notwendig die 
persönliche strafrechtliche Verantwort
lichkeit des Gesetzesverletzers in sich 
einschließt und daß alle staatlichen und 
gesellschaftlichen Kräfte aufgerufen 
und verpflichtet sind, zu deren konse
quenten Durchsetzung beizutragen. Das 
bedeutet, daß mit der wachsenden Ver
antwortung und Aktivität der Gesell
schaft im Kampf ^gen die Kriminali
tät die persönliche strafrechtliche Ver
antwortlichkeit in ihrer Rolle keines
wegs herabgemindert, sondern vielmehr 
— namentlich hinsichtlich ihrer Unab
wendbarkeit sowie erzieherischen und 
vorbeugenden Wirksamkeit — verstärkt 
wird.
Zugleich bringt die Verknüpfung von 
Art. 2 mit Art. 1 und 3 sowie auch die 
Ausgestaltung des Systems der straf
rechtlichen Maßnahmen mit entspre
chenden Verantwortungsregelungen 
(z. B. §§ 26 u. 32) zum Ausdruck, daß in 
der sozialistischen Gesellschaftsordnung 
die persönliche strafrechtliche Verant
wortlichkeit der Gesetzesverletzer mit 
der Verantwortung von Staat und Ge
sellschaft verbunden ist, Straftaten vor
zubeugen und für die gesellschaftliche 
Erziehung und Eingliederung straffälli
ger Bürger Sorge zu tragen (vgl. weiter 
Anm. 6 u. Art. 3).

2. In Abs. 1 spiegelt sich wider, daß das 
im sozialistischen Strafrecht geltende 
Prinzip der persönlichen strafrechtli
chen Verantwortlichkeit auf die reale 
Freiheit und Verantwortung des Men
schen im Sozialismus gegründet ist, de

ren materielle und geistige Grundlagen 
mit der weiteren Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft 
beständig gefestigt und ausgebaut wer
den. Darin liegt der Humanismus der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit im 
Sozialismus begründet; handelt es sich 
doch um die persönliche strafrechtliche 
Verantwortlichkeit in und vor einer Ge
sellschaft,
— in der mit der Gestaltung und Rei

fung sozialistischer Gesellschafts
und Lebensverhältnisse die grundle
genden politischen und ökonomi
schen, sozialen und geistigen Bedin
gungen für die freie Entfaltung der 
Schöpferkräfte des Volkes und für 
die allseitige freie Persönlichkeits
entwicklung der Menschen und so
mit für ein gesellschaftsgemäßes und 
menschenwürdiges Verhalten aller 
geschaffen und beständig erweitert 
werden,

— in der auf Grund der sozialistischen 
Produktions- und Lebensweise, ih
rer Bewegungsgesetze und Trieb
kräfte sowie der hierdurch gepräg
ten Verhaltensleitbilder nicht nur 
keiner dazu getrieben wird, aus 
Konflikten seines Lebens Ausflucht 
in einer Straftat zu suchen, sondern 
vielmehr jedem reale Bedingungen 
und Alternativen eröffnet werden, 
auch persönliche Konfliktsituationen 
in Übereinstimmung mit den Inter
essen und Normen der Gesellschaft 
und mit deren Hilfe menschenwür
dig zu bewältigen,

— in der somit die herrschenden Macht- 
und Produktionsverhältnisse sowie 
die auf ihnen basierende Gesell
schafts- und Staatsordnung insge
samt die realen gesellschaftlichen 
Grundlagen für die persönliche 
Schuld und Verantwortlichkeit der
jenigen bilden, die sich über die ih
nen von der Gesellschaft gegebenen 
Möglichkeiten zu verantwortungsge
mäßem Verhalten mit einer Straftat 
hinwegsetzen,

— in der aber ebenso auch die objek-
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